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Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und des 
Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein 

 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes  

Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz 
vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, 
ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 356), wird wie folgt geändert: 

 Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz 
vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, 
ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 356), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird in Abschnitt I 
wie folgt geändert: 

 1.  unverändert 

a) Hinter der Angabe „§ 46“ werden die 
Worte „Besondere Unterrichtseinrich-
tungen“ ersetzt durch das Wort „Hal-
ligschulen“. 

  

b) Unter der Angabe „§ 46“ werden die 
Angabe „§ 46a“ und die Worte „Sons-
tige Unterrichtseinrichtungen“ ange-
fügt. 

  

2. In § 2 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 2.  unverändert 

„Förderzentren gelten abweichend von 
Satz 1 auch dann als Schulen, wenn sie 
ausschließlich Schülerinnen und Schüler 
fördern, die ein Schulverhältnis zu einer 
anderen öffentlichen Schule begründet 
haben.“ 

  

3. In § 3 Abs. 3 wird Satz 2 gestrichen.  3.  unverändert 

4. § 4 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden vor dem 
Wort „Vielfalt“ die Worte „und religiö-
ser“ eingefügt. 

  

b) In Absatz 8 erhält Satz 4 folgende 
Fassung: 

  

„Bei nichtschulischen Veranstaltungen 
kann der Schulträger durch die Be-
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nutzungsordnung Ausnahmen vom 
Verbot für den Bereich außerhalb des 
Schulgebäudes und beim Alkoholver-
bot auch für das Schulgebäude zulas-
sen.“ 

c) Absatz 11 erhält folgende Fassung:   

„(11) Zur Erreichung der Bildungs- 
und Erziehungsziele sind Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderung be-
sonders zu unterstützen. Das Ziel ei-
ner inklusiven Beschulung steht dabei 
im Vordergrund.“ 

 

5. § 5 wird wie folgt geändert:  5.  unverändert 

a) In Absatz 1 werden in Satz 3 vor dem 
Wort „Förderung“ die Worte „bega-
bungsgerechte und entwicklungsge-
mäße“ eingefügt. 

  

b) Folgender Absatz 3 wird eingefügt:   

„(3) Die besonderen Belange hochbe-
gabter Schülerinnen und Schüler sind 
im Unterricht zu berücksichtigen, so-
weit es die organisatorischen, perso-
nellen und sächlichen Möglichkeiten 
erlauben.“ 

 

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 4 und 5. 

  

6. § 6 wird wie folgt geändert:  6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „An-
gebote“ durch das Wort „Veranstal-
tungen“ ersetzt. 

 a)  unverändert 

b) In Absatz 2 werden in Satz 2 vor den 
Worten „für verbindlich erklären“ die 
Kommata und die Worte „,die ihrer 
Förderung dienen,“ eingefügt. 

 b)  unverändert 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Ganztagsschulen in gebundener 
Form bieten am Vor- und Nachmittag 
lehrplanmäßigen Unterricht sowie ihn 
ergänzende schulische Veranstaltun-
gen. Die Schülerinnen und Schüler 
sind zur Teilnahme verpflichtet. Die 
Schule kann darüber hinaus weitere 
schulische Veranstaltungen ohne 
Teilnahmeverpflichtung anbieten.“ 

 c)  unverändert 

  d) Folgender neuer Absatz 6 wird ange-
fügt: 

  „(6) Zur Unterstützung des Erzie-
hungsauftrages der Schule kann 
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das Land bei besonderem Bedarf 
nach Maßgabe der vom Landtag 
bewilligten Haushaltsmittel Angebo-
te der Schulträger fördern, die der 
Betreuung, Beratung und Unterstüt-
zung der Schülerinnen und Schüler 
dienen (Schulsozialarbeit)." 

7. In § 7 Abs. 2 Satz 3 wird am Satzende 
vor dem Wort „Unterricht“ das Wort 
„gleichwertigen“ eingefügt. 

 7.  unverändert 

8. § 9 wird wie folgt geändert:  8.  unverändert 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

  

„Grundschulen, Regionalschulen, 
Gymnasien und Förderzentren kön-
nen miteinander organisatorisch ver-
bunden werden.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) Satz 4 erhält folgende Fassung: 
„Das Gymnasium weist die Schü-
lerin oder den Schüler mit dem 
Abschluss der Orientierungsstufe 
der nächsten Jahrgangsstufe der 
Regional- oder Gemeinschafts-
schule zu (Schrägversetzung), 
wenn die Leistungen den Anforde-
rungen des Gymnasiums nicht 
genügen.“ 

 

bb) Satz 6 wird gestrichen.  

9. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  9.  unverändert 

a) In Satz 1 werden vor den Worten „der 
Bezeichnung“ die Worte „mit Geneh-
migung der Schulaufsichtsbehörde“ 
gestrichen. 

  

b) In Satz 4 wird vor dem Wort „untersa-
gen“ das Wort „insbesondere“ einge-
fügt. 

  

10. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  10.  unverändert 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort 
„Schulveranstaltungen“ die Worte „für 
verbindlich erklärte“ eingefügt und vor 
den Worten „zu besuchen“ die Kom-
mata und die Worte „,die dem Erzie-
hungsziel der Schule dienen,“ gestri-
chen. 

  

b) In Satz 2 werden vor dem Wort För-
derung die Worte „oder seiner“ gestri-
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chen. 

11. In § 18 wird Absatz 3 gestrichen und die 
Absätze 4 bis 7 werden die Absätze 3 bis 
6. 

 11.  unverändert 

12. § 19 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  12.  unverändert 

a) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende 
Fassung: 

  

„Das ist beim Besuch von Grundschu-
len und Grundschulteilen mit dem Ab-
schluss der vierten Jahrgangsstufe 
der Fall, soweit sie oder er diese Jahr-
gangsstufe nicht wiederholt. Die 
Schülerin oder der Schüler ist zu ent-
lassen, wenn die in § 18 Abs. 2 bis 4 
festgelegten Zeiten überschritten 
werden.“ 

 

b) Satz 4 wird gestrichen.   

13. In § 22 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 13.  unverändert 

„In der Eingangsphase bleibt die Zeit ei-
ner Beurlaubung vom Unterricht aus ge-
sundheitlichen Gründen bei der Berech-
nung der Schulbesuchszeiten nach § 18 
Abs. 2 unberücksichtigt.“ 

  

14. § 24 wird wie folgt geändert:  14.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 werden vor den Worten 
„festgesetzten Aufnahmemöglich-
keiten“ die Worte „nach Anhörung 
des Schulträgers“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 2 werden vor dem Wort 
„aufzunehmen“ die Worte „Grund- 
oder Regionalschule oder das zu-
ständige Gymnasium oder För-
derzentrum“ durch das Wort 
„Schule“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Zuständig ist eine Schule des 
Schulträgers, in dessen Gebiet die 
zum Schulbesuch verpflichteten Kin-
der und Jugendlichen ihre Wohnung 
haben. Sind mehrere Schulen einer 
Schulart vorhanden, legt der Schul-
träger mit Zustimmung der Schulauf-
sichtsbehörde die zuständige Schule 
fest. Wird eine Schulart gewählt, die 
der Schulträger des Wohnortes nicht 
vorhält, bestimmt die Schulaufsichts-
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behörde die zuständige Schule im 
Gebiet eines anderen Schulträgers 
nach dessen Anhörung. Besteht für 
die Schulaufsichtsbehörde Anlass zu 
der Annahme, dass die Zahl der An-
meldungen an einer Schule deren 
Aufnahmemöglichkeiten erheblich 
überschreiten wird, kann sie vor Be-
ginn des Anmeldeverfahrens im Ein-
vernehmen mit dem Schulträger einen 
Zuständigkeitsbereich für diese Schu-
le festlegen. Die Träger benachbarter 
Schulen derselben Schulart sind an-
zuhören. Eltern oder volljährige Schü-
lerinnen und Schüler, die im Zustän-
digkeitsbereich einer Schule ihre 
Wohnung haben, sind nicht zur An-
meldung an dieser Schule verpflichtet. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden vor dem 
Wort „unterrichtet“ die Worte „Rah-
men einer integrativen Maßnahme“ 
ersetzt durch die Worte „gemeinsa-
men Unterricht nach § 5 Abs. 2“. 

  

d) In Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 

  

„Ein wichtiger Grund kann insbeson-
dere in der angemessenen Nutzung 
vorhandener Schulen bestehen.“ 

 

15. In § 33 Abs. 3 Satz 1 werden vor dem 
Wort „weisungsberechtigt“ die Worte „und 
den an der Schule Beschäftigten nach § 
34 Abs. 5 bis 7“ ersetzt durch ein Komma 
und die nachfolgenden Worte „,den an 
der Schule tätigen Personen nach § 34 
Abs. 5 bis 7 und dem Verwaltungs- und 
Hilfspersonal des Schulträgers“. 

 15.  unverändert 

16. § 34 wird wie folgt geändert:  16.  unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden vor dem 
Wort „besitzen“ die Worte „eine Leh-
rerlaufbahn“ ersetzt durch die Worte 
„ein Lehramt“. 

  

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
„(6) Zur Durchführung schulischer 
Veranstaltungen außerhalb des lehr-
planmäßigen Unterrichts können auch 
Personen eingesetzt werden, die bei 
einem Schulträger, einem Elternver-
ein oder einer Institution nach § 3 
Abs. 3 beschäftigt sind.“ 

  

17. § 40 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  17.  unverändert 
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„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 
und 4 ist der Schulleiterwahlausschuss 
ein Jahr nach Besetzung der Stelle zu hö-
ren, soweit ein Schulleiterwahlausschuss 
des Schulträgers die Lehrkraft nicht be-
reits in einem früheren Verfahren als 
Schulleiterin oder Schulleiter ausgewählt 
hat.“ 

  

18. § 42 wird wie folgt geändert:  18.  unverändert 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 4 an-
gefügt: 

  

„Den unterschiedlichen Leistungs-
möglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler kann sowohl durch Unterricht 
in binnendifferenzierender Form als 
auch durch Unterricht in nach Leis-
tungsfähigkeit und Neigung der Schü-
lerinnen und Schüler differenzierten 
Lerngruppen sowie in abschlussbe-
zogenen Klassenverbänden entspro-
chen werden.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Schülerinnen und Schüler im Bil-
dungsgang zum Erwerb des Real-
schulabschlusses erwerben mit der 
Versetzung in die zehnte Jahrgangs-
stufe den Hauptschulabschluss. 
Schülerinnen oder Schüler dieses Bil-
dungsganges können aufgrund des 
im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 
neun erreichten Leistungsstandes 
verpflichtet werden, an einer Prüfung 
zum Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses teilzunehmen. Die Einzelheiten 
des Verfahrens, insbesondere die 
Voraussetzungen der Verpflichtung 
zur Teilnahme an Prüfungen und de-
ren Ausgestaltung, regelt das für Bil-
dung zuständige Ministerium durch 
Verordnung.“ 

 

19. § 43 wird wie folgt geändert:  19.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Den unterschiedlichen Leis-
tungsmöglichkeiten der Schülerin-
nen und Schüler kann sowohl 
durch Unterricht in binnendifferen-
zierender Form als auch durch 
Unterricht in nach Leistungsfähig-
keit und Neigung der Schülerinnen 
und Schüler differenzierten Lern-
gruppen sowie in abschlussbezo-
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genen Klassenverbänden ent-
sprochen werden.“ 

bb) Satz 3 wird gestrichen.  

b) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 
„(2) Mit der Versetzung in die zehnte 
Jahrgangsstufe erwerben die Schüle-
rinnen und Schüler den Hauptschul-
abschluss. Davon unberührt können 
die Schülerinnen oder Schüler auf-
grund des im ersten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe neun erreichten Leis-
tungsstandes verpflichtet werden, an 
einer Prüfung zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses teilzunehmen. § 42 
Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 gilt entspre-
chend.“ 

  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 
und erhält folgende Fassung: 
„(3) Gemeinschaftsschulen entstehen 
auf Antrag der Schulträger durch die 
Verbindung von Schulen verschiede-
ner Schularten oder durch eine 
Schulartänderung auf der Grundlage 
eines von den Schulen zu erarbeiten-
den pädagogischen Konzepts. Die 
Schulträger hören die betroffenen 
Schulen vor Antragstellung an. Die 
Änderung des pädagogischen Kon-
zepts bedarf der Genehmigung der 
Schulaufsichtsbehörde. Der Schulträ-
ger ist anzuhören. Die Genehmigung 
kann insbesondere dann versagt wer-
den, wenn die Änderung zusätzlichen 
Sach- oder Raumbedarf verursacht. 
Die Gemeinschaftsschule kann eine 
gymnasiale Oberstufe entsprechend § 
44 Abs. 4 haben, soweit nach § 59 
Satz 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 2 
hierfür ein öffentliches Bedürfnis be-
steht, das nicht durch Aufnahmemög-
lichkeiten an der Oberstufe einer an-
deren Schule gedeckt werden kann.“ 

  

20. § 44 wird wie folgt geändert:  20.  unverändert 

a) Absatz 2 Satz 1 bis 3 erhält folgende 
Fassung: 

  

„Das Gymnasium umfasst acht Schul-
leistungsjahre in fünf Jahrgangsstufen 
(achtjähriger Bildungsgang) oder 
neun Schulleistungsjahre in sechs 
Jahrgangsstufen (neunjähriger Bil-
dungsgang) zuzüglich einer sich je-
weils anschließenden dreijährigen 
Oberstufe. Die Schülerinnen und 
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Schüler erwerben mit der Versetzung 
in die zehnte Jahrgangsstufe den 
Hauptschulabschluss und mit der 
Versetzung in die elfte Jahrgangsstu-
fe den Realschulabschluss.“ 

b) Folgender Absatz 3 wird eingefügt:   

„(3) Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter beschließt im Einvernehmen mit 
der Schulkonferenz und dem Schul-
träger, ob an der Schule ein acht- 
oder ein neunjähriger Bildungsgang 
oder beide Bildungsgänge angeboten 
werden. Der Beschluss bedarf der 
Genehmigung des für Bildung zu-
ständigen Ministeriums. Sieht der Be-
schluss vor, beide Bildungsgänge an 
der Schule anzubieten, unterliegt der 
Genehmigung auch die Anzahl der 
Lerngruppen, die bei Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler in die Jahr-
gangsstufe fünf für jeden Bildungs-
gang gebildet werden. Kann ein Ein-
vernehmen nach Satz 1 nicht herge-
stellt werden, entscheidet das für Bil-
dung zuständige Ministerium über das 
Angebot der Schule und die Anzahl 
der Lerngruppen. Es kann eine Ände-
rung des Angebotes der Schule ins-
besondere dann versagen, wenn die-
se zusätzlichen Sach- oder Raumbe-
darf verursacht. Es kann durch Ver-
ordnung die Mindestgröße der Lern-
gruppen je Bildungsgang festlegen, 
soweit an einem Gymnasium beide 
Bildungsgänge angeboten werden.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.   

21. § 46 erhält folgende Fassung:  21.  unverändert 

„§ 46 
Halligschulen 

 

Auf den Halligen werden in eigenständigen 
Unterrichtseinrichtungen schulpflichtige Kin-
der in einer Lerngruppe bis zur Jahrgangs-
stufe neun unterrichtet (Halligschulen). Die 
Aufnahme in die Lerngruppe führt zur Be-
gründung eines Schulverhältnisses nach § 21 
Abs. 1. Die für die Grundschule und die Re-
gionalschule geltenden Bestimmungen die-
ses Gesetzes und der Verordnungen nach § 
126 Abs. 2 finden entsprechende Anwen-
dung. Eine Halligschule ist zur Durchführung 
von Prüfungen und der Erteilung von Ab-
schlüssen berechtigt, soweit durch die Betei-
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ligung einer weiterführenden allgemein bil-
denden Schule an der Unterrichtsgestaltung 
und dem Prüfungsverfahren der Bildungsauf-
trag der Regionalschule erfüllt werden kann.“ 

22. Der bisherige § 46 wird § 46a und erhält 
folgende Überschrift: 

 22.  unverändert 

„Sonstige Unterrichtseinrichtungen“  

  23. § 48 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

23. In § 48 Abs. 2 Nr. 1 werden vor dem 
Komma die Worte „sowie Mietzinsen oder 
vergleichbare regelmäßig wiederkehren-
de Zahlungen für die Nutzung von Schul-
gebäuden und -anlagen im Eigentum Drit-
ter“ eingefügt.  

 a) In Nummer 1  werden vor dem Komma 
die Worte „sowie Mietzinsen oder ver-
gleichbare regelmäßig wiederkehrende 
Zahlungen für die Nutzung von Schul-
gebäuden und - anlagen im Eigentum 
Dritter“ eingefügt. 

  b) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

  „8. die notwendige Beförderung der 
Schülerinnen und Schüler im Rah-
men der Unterrichtszeit, von Schü-
lerinnen und Schülern mit Behinde-
rung auch auf dem Schulgelände, 
sowie Aufwendungen für die Schü-
lerbeförderung nach § 114 Abs. 3,“ 

24. In § 53 Satz 2 werden die Worte „mittle-
ren Schulabschluss“ ersetzt durch das 
Wort „Realschulabschluss“. 

 24.  unverändert 

25. § 55 wird wie geändert:  25.  unverändert 

a) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils 
die Angabe „§ 46“ durch die Angabe 
„§ 46a“ ersetzt. 

  

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
„(3) In den Fällen des § 46 finden die 
Bestimmungen zu der Trägerschaft 
von Grund- und Regionalschulen ent-
sprechende Anwendung.“ 

  

26. § 56 wird wie folgt geändert:  26.  unverändert 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:   

„(1) Gemeinden können sich zu einem 
Zweckverband (Schulverband) als 
Schulträger zusammenschließen. § 
53 Satz 2 findet entsprechende An-
wendung. Abweichend von § 53 Satz 
2 kann ein Schulverband allein für die 
Trägerschaft über Grundschulen ge-
bildet werden, soweit zumindest eine 
der in der Trägerschaft befindlichen 
Grundschulen die Mindestgröße nach 
§ 52 erfüllt. § 2 Abs. 3 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit in 
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der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-
H. S. 122), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 285), 
findet keine Anwendung. Dem Schul-
verband können auch Ämter angehö-
ren.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

„(4) Anstelle der Bildung eines Schul-
verbandes können amtsangehörige 
Gemeinden die Schulträgerschaft auf 
das Amt übertragen. Soweit Schulträ-
ger zur Erfüllung der ihnen obliegen-
den Aufgaben die Verwaltung eines 
Dritten in Anspruch nehmen wollen, 
findet § 19a des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit mit der 
Maßgabe Anwendung, dass für die 
Aufgabenerfüllung nur Gemeinden, 
Ämter, Kreise und Schulverbände in 
Betracht kommen und diese selbst 
Träger einer Schule der Sekundarstu-
fe oder eines Förderzentrums sind. § 
53 Satz 2 und Absatz 1 Satz 3 gelten 
entsprechend.“ 

 

27. § 60 wird wie folgt geändert:  27.  unverändert 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

  

„Die an den aufgelösten Schulen zum 
Zeitpunkt der organisatorischen Ver-
bindung vorhandenen Lehrkräfte nach 
§ 34 Abs. 1 und 2 sind mit der Entste-
hung der neuen Schule an diese ver-
setzt; die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst sind der neuen Schule 
zur Ausbildung zugewiesen.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Die Genehmigung setzt voraus, 
dass die durch die organisatorische 
Verbindung neu entstehende Schule 
die nach § 52 festgelegte Mindest-
größe erfüllt. Werden nur Grundschu-
len miteinander organisatorisch ver-
bunden, soll zumindest eine die nach 
§ 52 festgelegte Mindestgröße erfül-
len. Zudem ist bei der Genehmigung 
insbesondere zu berücksichtigen, 
dass die organisatorische Verbindung 
der Schulentwicklungsplanung der 
Schulträger (§ 48 Abs. 1 Nr. 1) und 
der Kreise (§ 51) entspricht.“ 

 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1186  

 

 - 13 - 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:   

„(3) Sollen Schulen verschiedener 
Träger organisatorisch verbunden 
werden, haben diese entweder die 
Trägerschaft auf einen der bisherigen 
Träger zu übertragen, einen Schul-
verband zu gründen oder einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag über die 
Erfüllung der Trägerschaftsaufgaben 
durch einen der beiden Träger zu 
schließen. Das gilt auch dann, wenn 
eine Außenstelle mit der Schule eines 
anderen Trägers organisatorisch ver-
bunden werden soll. In den Verträgen 
über die Erfüllung der Trägerschafts-
aufgaben ist festzulegen, welcher der 
Beteiligten Schulträger im Sinne des 
§ 38 Abs. 1 bis 3 und § 125 Abs. 3 Nr. 
4 ist und in welchem Verhältnis die 
Beteiligten Mitglieder in den Schullei-
terwahlausschuss entsenden.“ 

 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

„(4) Befinden sich allgemein bildende 
Schulen eines Trägers in einem Ge-
bäude oder sind deren Gebäude be-
nachbart, können sie zu einer Schule 
verbunden werden. 

 

28. § 62 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  28.  unverändert 

a) In Satz 5 werden nach dem Wort 
„Vertreter“ die Worte „des sozialpäda-
gogischen“ und das nachfolgende 
Komma gestrichen. 

  

b) Folgender Satz wird angefügt:   

„Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der sozialpädagogischen Fachkräfte 
ist Mitglied mit beratender Stimme, 
soweit nicht eine sozialpädagogische 
Fachkraft als Vertreterin oder Vertre-
ter der Lehrkräfte zum stimmberech-
tigten Mitglied der Schulkonferenz 
gewählt worden ist.“ 

 

29. In § 64 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 2 werden 
nach dem Wort „Lehrkräfte“ die Worte 
„oder eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der sozialpädagogischen Fachkräfte“ ein-
gefügt. 

 29.  unverändert 

30. § 65 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  30.  unverändert 

a) In Nummer 1 werden die Worte „und 
weiteren unterstützenden Angeboten 
für die jeweilige Schülerin oder den 
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jeweiligen Schüler“ ersetzt durch die 
Worte „sowie die Verpflichtung zur 
Teilnahme der Schülerin oder des 
Schülers an schulischen Veranstal-
tungen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und § 
11 Abs. 2 Satz 2“. 

b) In Nummer 4 wird das Wort „Überwei-
sung“ durch das Wort „Zuweisung“ 
ersetzt und vor den Worten „die Emp-
fehlungen“ werden die Worte „Bil-
dungsgänge sowie“ eingefügt. 

  

c) Die Nummer 5 wird gestrichen und 
die bisherigen Nummern 6 bis 11 
werden die Nummern 5 bis 10. 

  

31. In § 68 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte 
„einer Woche“ ersetzt durch die Worte 
„zwei Wochen“. 

 31.  unverändert 

32. In § 73 Abs. 1 werden die Sätze 2 und 3 
gestrichen. 

 32.  unverändert 

33. § 74 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  33.  unverändert 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort 
„wählt“ die Worte „nach § 73 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3“ gestrichen. 

  

b) Satz 2 wird gestrichen.   

34. In § 77 Abs. 1 Satz 2 werden vor den 
Worten „des Gymnasiums“ das Wort 
„sieben“ durch die Worte „neun des acht-
jährigen Bildungsganges“ und vor den 
Worten „und in der Sekundarstufe“ die 
Worte „drei Schuljahren“ durch die Worte 
„einem Schuljahr“ ersetzt. 

 34.  unverändert 

35. § 82 wird wie folgt geändert:  35.  unverändert 

a) In Absatz 3 Nr. 1 werden die Worte 
„die Vertreterversammlung“ ersetzt 
durch die Worte „das Kreisschülerpar-
lament“. 

  

b) In Absatz 4 werden in Satz 1 und 3 
jeweils am Satzanfang die Worte „die 
Vertreterversammlung“ durch die 
Worte „das Kreisschülerparlament“ 
und in Satz 3 wird außerdem vor dem 
Wort „Mitte“ das Wort „ihrer“ durch 
das Wort „seiner“ ersetzt. 

  

36. § 83 wird wie folgt geändert:  36.  unverändert 

a) In Absatz 3 Nr. 1 werden die Worte 
„die Vertreterversammlung“ ersetzt 
durch die Worte „das Landesschüler-
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parlament“. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 werden am Satzanfang 
die Worte „Die Vertreterversamm-
lung“ ersetzt durch die Worte „Das 
Landesschülerparlament“. 

 

bb) In Satz 2 werden vor den Worten 
„nach Satz 1“die Worte „die Ver-
treterversammlung“ durch die 
Worte „das Landesschülerparla-
ment“ ersetzt. 

 

cc) In Satz 4 werden am Satzanfang 
die Worte „Die Vertreterversamm-
lung“ ersetzt durch die Worte „Das 
Landesschülerparlament“ und vor 
dem Wort „Mitte“ wird das Wort 
„ihrer“ durch das Wort „seiner“ er-
setzt. 

 

37. In § 85 Abs. 2 Satz 2 werden am Satzen-
de die Worte „eine Lehrerlaufbahn“ er-
setzt durch die Worte „ein Lehramt“. 

 37.  unverändert 

38. § 90 wird wie folgt geändert:  38.  unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden am Satz-
ende die Worte „vier Schulleistungs-
jahre“ durch die Worte „einen ent-
sprechend längeren Zeitraum“ ersetzt. 

  

b) In Absatz 3 werden am Satzende die 
Worte „zwei Schulleistungsjahre“ 
durch die Worte „entsprechend län-
ger“ ersetzt. 

  

39. In § 92 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Ein-
führungszeit“ durch das Wort „Einfüh-
rungsphase“ ersetzt. 

 39.  unverändert 

40. § 98 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  40.  unverändert 

a) Satz 3 erhält folgende Fassung:   

„Die §§ 73 und 74 finden entspre-
chende Anwendung mit der Maßgabe, 
dass 

 

1. ein Kreiselternbeirat gebildet wird, 
soweit mindestens drei berufsbil-
dende Schulen im Kreis oder der 
kreisfreien Stadt vorhanden sind, 

 

2. der Schulelternbeirat jeder berufs-
bildenden Schule aus seiner Mitte 
ein Mitglied in den Landeseltern-
beirat entsendet.“ 
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b) Folgender Satz wird angefügt:   

„Soweit kein Kreiselternbeirat zu bil-
den ist, können sich die Elternvertre-
tungen von berufsbildenden Schulen 
an einem Kreiselternbeirat der allge-
mein bildenden Schulen beteiligen.“ 

 

41. In § 99 Abs. 3 Satz 2 werden am Satzan-
fang die Worte „Die Vertreterversamm-
lung“ durch die Worte „Das Landesschü-
lerparlament“ ersetzt. 

 41.  unverändert 

42. In § 100 Abs. 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 

 42.  unverändert 

„Für die Aufhebung eines RBZ findet 
Satz 1 entsprechende Anwendung. 
Soll mit der Aufhebung des RBZ die 
berufsbildende Schule auch als nicht-
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts aufgelöst werden, findet § 94 
in Verbindung mit den §§ 58 und 59 
Anwendung.“ 

 

43. § 110 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  43.  unverändert 

a) In Satz 2 wird vor dem Punkt am 
Satzende die Paragrafenbezeichnung 
„§ 141“ ergänzt durch die Angabe 
„Abs. 1 und 2“. 

  

b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 
„§ 141 Abs. 3 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass das Land nur die 
Kosten trägt, die durch einen Wider-
spruch, eine Klage oder einen Antrag 
auf einstweiligen Rechtsschutz wegen 
einer Ordnungsmaßnahme, einer Ver-
sagung der Aufnahme in die Schule, 
einer Entlassung aus der Schule oder 
wegen einer Leistungsbeurteilung be-
gründet sind.“ 

  

44. § 111 wird wie folgt geändert:  44.  unverändert 

a) In Absatz 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 

  

„Die Höhe des Schulkostenbeitrages 
bestimmt sich aufgrund der laufenden 
Kosten nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
sowie der Investitions- und Verwal-
tungskosten, die dem Schulträger un-
ter Abzug erzielter Einnahmen umge-
rechnet auf die einzelne Schülerin 
und den einzelnen Schüler der jewei-
ligen Schule entstanden sind. Investi-
tionskosten sind entsprechend den 
steuerrechtlichen Vorschriften zur Ab-
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schreibung von gewerblich genutzten 
Gebäuden berücksichtigungsfähig. 
Verwaltungskosten sind die Aufwen-
dungen der Schulträger für Personal- 
und Sachmittel, die für die Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 48 erfor-
derlich sind. Ist der Schulträger Trä-
ger von mehreren Schulen derselben 
Schulart, kann er den Schulkostenbei-
trag einheitlich für diese Schulen auf-
grund der in Satz 2 genannten Kosten 
festlegen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 werden vor den Worten 
„genannten Schulen“ das Wort 
und die Zahl „Satz 1“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 2 werden vor dem Wort 
„gegenüber“ die Worte und Zahlen 
„Absatz 1 und Satz 1“ durch die 
Worte und Zahlen „Satz 1 und Ab-
satz 1 Satz 1“ersetzt. 

 

cc) In Satz 3 werden am Satzanfang 
die Worte und Zahlen „Absatz 1 
und Satz 1 und 2“ durch die Worte 
und Zahlen „Satz 1 und 2 und Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt. 

 

dd) Folgender Satz wird angefügt: 
„Soweit das Land mit einem ande-
ren Bundesland einen Ausgleich 
der Kosten des Schulbesuchs im 
jeweils anderen Bundesland unter 
Berücksichtigung der Aufwendun-
gen nach Absatz 1 vertraglich re-
gelt, richtet sich der Anspruch des 
Schulträgers nach Satz 2 gegen 
das Land.“ 

 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

„(4) Wird eine Schülerin oder ein 
Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nach § 5 Abs. 2 ge-
meinsam unterrichtet und wirkt hieran 
ein Förderzentrum in Trägerschaft ei-
ner Gemeinde mit, hat die Gemeinde, 
in der die Schülerin oder der Schüler 
wohnt, unabhängig von der Zah-
lungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 
auch an den Träger des Förderzent-
rums einen Schulkostenbeitrag zu 
zahlen. Für die Berechnung des 
Schulkostenbeitrages wird von den 
laufenden Kosten sowie den Verwal-
tungs- und Investitionskosten des 
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Schulträgers ein Betrag in Abzug ge-
bracht, der dem prozentualen Anteil 
der Schülerinnen und Schüler ent-
spricht, die zu dem Förderzentrum ein 
Schulverhältnis begründet haben. Der 
danach verbleibende Betrag wird auf 
die Schülerinnen und Schüler zu glei-
chen Teilen umgelegt, an deren ge-
meinsamen Unterricht in der allge-
mein bildenden Schule das Förder-
zentrum mitgewirkt hat.“ 

d) Absatz 5 wird gestrichen.   

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 
und in dessen Satz 1 werden die Wor-
te und die Zahl „entsprechend Absatz 
1“ gestrichen. 

  

f) Absatz 7 wird Absatz 6 und erhält fol-
gende Fassung: 

  

„(6) Soweit die Gemeinde und der 
Schulträger keine abweichende Ver-
einbarung treffen, sind maßgebend 
für die Berechnung des Schulkosten-
beitrages eines Jahres 

 

1. die Schülerzahl am für die jährli-
che Schulstatistik maßgeblichen 
Stichtag und 

 

2. die Aufwendungen des Trägers 
nach Absatz 1 Satz 2 

 

 des vorvergangenen Jahres. Von den 
Aufwendungen für ein Förderzentrum 
nach Absatz 1 Satz 2 wird ein Betrag 
in Abzug gebracht, der dem prozen-
tualen Anteil der Schülerinnen und 
Schüler entspricht, an deren gemein-
samen Unterricht in der allgemein bil-
denden Schule das Förderzentrum 
mitgewirkt hat. Besteht der Anspruch 
gegen den Träger einer Einrichtung 
nach Absatz 2 Satz 2, ist die Schüler-
zahl am 15. eines jeden Monats maß-
gebend. Das für Bildung zuständige 
Ministerium kann weitere Einzelheiten 
zu den bei der Berechnung des 
Schulkostenbeitrages berücksichti-
gungsfähigen Aufwendungen durch 
Verordnung regeln.“ 

  

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.   

45. § 112 wird wie folgt geändert:  45.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird vor den Wor-
ten „dafür Beiträge zahlt“ das Wort 
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„Bundesland“ durch das Wort „Land“ 
ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Mit Ausnahme der Beschulung im 
Rahmen der dualen Berufsausbildung 
und in sonstigen an der Berufsschule 
nicht in Vollzeitunterricht geführten 
Bildungsgängen kann der Träger ei-
ner berufsbildenden Schule für jede 
Schülerin und jeden Schüler von dem 
Kreis oder der kreisfreien Stadt, in de-
ren Gebiet sich die Wohnung befin-
det, einen Schulkostenbeitrag verlan-
gen. Für eine durch Teilzeitunterricht 
verlängerte Schulbesuchsdauer ist 
kein Schulkostenbeitrag zu zahlen.“ 

  

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:   

„(3) § 111 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 sowie Abs. 7 
findet entsprechende Anwendung. Für 
Landesberufsschulen ist vom für Bil-
dung zuständigen Ministerium für je-
des Haushaltsjahr im Voraus ein 
Schulkostenbeitrag nach den laufen-
den Kosten (§ 48 Abs. 1 Satz 2) so-
wie den Verwaltungs- und Investiti-
onskosten der jeweiligen Landesbe-
rufsschule festzusetzen; bei Landes-
berufsschulen, die mit einem Schü-
lerwohnheim verbunden sind (§ 125 
Abs. 4), sind die Kosten der Unterhal-
tung und der Bewirtschaftung des 
Heimes angemessen zu berücksichti-
gen.“ 

 

d) Die Absätze 4 und 5 werden gestri-
chen. 

  

46. § 113 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  46.  unverändert 

„(1) Für eine Schülerin oder einen 
Schüler, die oder der eine Ersatz-
schule besucht, haben die nach § 111 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 5 oder § 
112 Abs. 2 Verpflichteten an das Land 
einen Betrag zu erstatten, der dem 
Sachkostenanteil entspricht, den das 
Land nach § 122 Abs. 1 Satz 2 und 5 
an den Ersatzschulträger zahlt. So-
weit das Land auf vertraglicher 
Grundlage verpflichtet ist, für den Be-
such einer Schülerin oder eines Schü-
lers in einer Ersatzschule außerhalb 
des Landes Schleswig-Holstein eine 
Ausgleichszahlung zu leisten, findet 
Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, 
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dass der zu erstattende Betrag dem 
Sachkostenanteil entspricht, den das 
Land bei dem Besuch einer ver-
gleichbaren Ersatzschule innerhalb 
des Landes nach § 122 Abs. 1 Satz 2 
und 5 an den Ersatzschulträger zu 
zahlen hätte.“ 

47. In § 122 Abs. 1 Satz 3 wird hinter dem 
Wort „Prozentsatz“ und hinter dem Wort 
„Regelung“ jeweils das Wort „verändert“ 
durch das Wort „erhöht“ ersetzt. 

 47.  unverändert 

48. § 126 wird wie folgt geändert:  48.  unverändert 

a) Absatz 1 wird gestrichen.   

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 
und dessen Satz 1 erhält folgende 
Fassung: 

  

„Die Schulgestaltung im Rahmen die-
ses Gesetzes obliegt dem für Bildung 
zuständigen Ministerium.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 
und wie folgt geändert 

  

aa) Nummer 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„1. das Verfahren und die Voraus-
setzungen für das Aufsteigen im 
Unterricht nach Jahrgangsstufen 
(Versetzung, Wiederholung und 
Überspringen von Jahrgangsstu-
fen), die Zuweisung zu einem Bil-
dungsgang und für den Wechsel 
der Schulart (einschließlich der 
Schrägversetzung und der Zuwei-
sung zu Schulen, an denen weite-
re schulische Bildungsgänge er-
öffnet werden); dabei kann vorge-
sehen werden, dass für die Schü-
lerinnen und Schüler individuelle 
Lern- und Förderpläne erstellt 
werden,“ 

 

bb) Die bisherige Nummer 1 wird 
Nummer 2. 

 

cc) Die bisherige Nummer 2 wird 
Nummer 3 und vor den Worten 
„nicht bestandener Prüfungen“ 
werden die Worte „nicht erreichter 
Versetzungen oder“ eingefügt. 

 

dd) Folgende Nummer 4 wird einge-
fügt: 
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„4. die Voraussetzungen, unter 
denen die Schule oder die Schul-
aufsichtsbehörde im Einzelfall die 
Gleichwertigkeit schulischer Leis-
tungen mit dem Abschluss eines 
anderen Bildungsganges oder ei-
ner anderen Schulart feststellen 
kann,“ 

 

ee) Die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 5 und am Anfang der 
Nummer werden die Worte „die 
Gleichwertigkeit schulischer Leis-
tungen mit dem Abschluss einer 
anderen Schulart“ sowie das 
nachfolgende Komma gestrichen. 

 

ff) Die bisherigen Nummern 4 und 5 
werden die Nummern 6 und 7 

 

gg) Folgende Nummer 8 wird ange-
fügt: 

 

„8. die Einrichtung von Lerngrup-
pen für hochbegabte Schülerinnen 
und Schüler an bestimmten Schu-
len.“ 

 

d) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 wer-
den die Absätze 3 bis 5 und Absatz 5 
erhält folgende Fassung: 

  

„(5) Für die Berufsfachschulen und 
Fachschulen mit landwirtschaftlichem 
Schwerpunkt werden die Verordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften auf-
grund der Absätze 2 und 3, § 12 Abs. 
3, § 13 Abs. 5, § 14 und § 140 Abs. 2 
vom für Landwirtschaft zuständigen 
Ministerium erlassen, und zwar in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 sowie 
nach § 140 Abs. 2 im Einvernehmen 
mit dem für Bildung zuständigen Mi-
nisterium.“ 

 

49. In § 127 wird Absatz 2 gestrichen und im 
verbleibenden Absatz wird die Absatzzif-
fer gestrichen. 

 49.  unverändert 

50. § 129 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  50.  unverändert 

a) In Nummer 1 und Nummer 2 werden 
jeweils vor den Worten „und Förder-
zentren“ ein Komma und das Wort „, 
Gemeinschaftsschulen“ eingefügt. 

  

b) In Nummer 3 Buchst. a werden hinter 
dem Wort „Gemeinschaftsschulen“ 
die Worte „mit gymnasialer Oberstufe“ 
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eingefügt. 

51. In § 131 Abs. 5 wird wie folgt geändert:  51.  unverändert 

a) In dem einzigen Satz der geltenden 
Fassung werden vor dem Wort „besit-
zen“ die Worte „eine Lehrerlaufbahn“ 
ersetzt durch die Worte „ein Lehramt“. 

  

b) Folgender Satz wird angefügt:   

„Die Aufgaben der Schulaufsicht im 
für Bildung zuständigen Ministerium 
können in Ausnahmefällen auch auf 
Beamtinnen und Beamte mit der Be-
fähigung zum Richteramt übertragen 
werden.“ 

 

52. § 132 Abs. 4 erhält folgende Fassung:  52.  unverändert 

„(4) § 27 Abs. 5 gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch den 
schulpsychologischen Dienst entspre-
chend. Das für Bildung zuständige Minis-
terium kann durch Verordnung Regelun-
gen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten im automatisierten Verfahren tref-
fen. 

  

53. In § 134 Abs. 1 Satz 2 werden vor den 
Worten „ und der Fort- und Weiterbildung“ 
die Worte „Mitwirkung bei der Berufsein-
führung“ durch die Worte „Organisation 
und Durchführung des Vorbereitungs-
dienstes“ ersetzt. 

 53.  unverändert 

54. § 135 wird wie folgt geändert:  54.  unverändert 

a) In Absatz 2 wird im Klammerzusatz 
die Zahl „4“ ersetzt durch die Zahl „3“. 

  

b) In Absatz 3 Nr. 6 wird nach dem Wort 
„Handelskammern“ das Komma durch 
das Wort „sowie“ ersetzt und die Wor-
te „und des für Landwirtschaft zustän-
digen Ministeriums“ werden gestri-
chen. 

  

55. In § 137 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe “§ 
126 Abs. 1, 3 bis 5“ durch die Angabe „§ 
126 Abs. 2 bis 4“ ersetzt. 

 55.  unverändert 

56. § 140 wird wie folgt geändert:  56.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 3 wird am Satzende hinter 
dem Wort „entsprechen“ das Wort 
„Externenprüfung“ in Klammern 
eingefügt. 
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bb) Folgender Satz 4 wird eingefügt:  

„Schülerinnen und Schüler nicht 
nach § 116 anerkannter Ersatz-
schulen erwerben ihren Schulab-
schluss durch erfolgreiche Teil-
nahme an der Externenprüfung.“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Zahl „3“ 
ersetzt durch die Zahl „2“ und die Zahl 
„2“ ersetzt durch die Zahl „3“. 

  

57. In § 145 Satz 3 werden hinter der Angabe 
„§ 126 Abs.“ die Zahlen „1“ und „3“ sowie 
das Wort „und“ ersetzt durch die Zahl „2“. 

 57.  unverändert 

58. § 146 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  58.  unverändert 

a) Der Text in Nummer 3 wird ersetzt 
durch das in Klammern gesetzte Wort 
„(gestrichen)“. 

  

b) In Nummer 4 wird die Zahl „7“ ersetzt 
durch die Zahl „6“. 

  

59. § 147 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  59.  unverändert 

a) In Satz 2 wird hinter der Angabe „§ 18 
Abs. 3“ die Angabe „Satz 1 und 2 und 
Abs. 4“ gestrichen. 

  

b) Satz 3 und 4 werden gestrichen.   

60. § 148 wird wie folgt geändert:  60. § 148 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden hinter der 
Zahl „1“ das Wort „und“ sowie die 
Zahl „2“ gestrichen. 

 a)  unverändert 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  b)  unverändert 

„(4) Für Schülerinnen und Schüler der 
Gymnasien, die sich im Schuljahr 
2010/11 in den Jahrgangsstufen fünf 
bis sieben befinden, ist § 44 Abs. 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
das Gymnasium acht Schulleistungs-
jahre in fünf Jahrgangsstufen zuzüg-
lich einer sich anschließenden drei-
jährigen Oberstufe umfasst. Satz 1 gilt 
nicht für die Schülerinnen und Schü-
ler, die durch das Wiederholen einer 
oder mehrerer Jahrgangsstufen in ei-
ne Jahrgangsstufe gelangt sind, de-
ren Lerngruppen an der besuchten 
Schule ausschließlich im neunjähri-
gen Bildungsgang unterrichtet wer-
den. Für Schülerinnen und Schüler, 
die sich im Schuljahr 2010/11 in der 
Jahrgangstufe fünf befinden, kann die 
Schule abweichend von Satz 1 mit 
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dem Übergang in die Jahrgangsstufe 
sechs Lerngruppen des neunjährigen 
Bildungsganges bilden. § 44 Abs. 3 
findet entsprechende Anwendung.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Schülerinnen und Schüler der 
weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen, die sich im Schuljahr 
2010/11 in der Jahrgangsstufe zehn 
oder einer höheren Jahrgangsstufe 
befinden, haben unabhängig von der 
besuchten Schulart den Hauptschul-
abschluss durch Versetzung in die 
zehnte Jahrgangsstufe und den Real-
schulabschluss durch Versetzung in 
die elfte Jahrgangsstufe erworben. 
Soweit der jeweilige Abschluss bereits 
durch die Teilnahme an einer Prüfung 
erworben wurde, kann bei Entlassung 
aus der Schule wahlweise der durch 
die Prüfungsteilnahme oder der durch 
die Versetzung erworbene Abschluss 
in das zu erteilende Zeugnis aufge-
nommen werden.“ 

„(5) Schülerinnen und Schüler der wei-
terführenden allgemein bildenden 
Schulen, die am Ende der Schuljahre 
2008/09 und 2009/10 in die zehnte 
Jahrgangsstufe aufgestiegen oder 
versetzt worden sind , haben unab-
hängig von der besuchten Schulart mit 
dem Aufsteigen oder der Verset-
zung den Hauptschulabschluss er-
worben. Schülerinnen und Schüler 
der Gymnasien, die am Ende der 
Schuljahre 2008/09 und 2009/10 in 
die elfte Jahrgangsstufe versetzt 
worden sind, haben mit der Verset-
zung den Realschulabschluss er-
worben. Soweit der jeweilige Ab-
schluss bereits durch die Teilnahme 
an einer Prüfung erworben wurde, 
kann bei Entlassung aus der Schule 
wahlweise der durch die Prüfungsteil-
nahme oder der durch die Versetzung 
erworbene Abschluss in das zu ertei-
lende Zeugnis aufgenommen werden.“ 

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  d)  unverändert 

„(7) Der Vorstand des Landeseltern-
beirates, dessen Mitglieder durch die 
Schulelternbeiräte der einzelnen 
Schulen entsendet worden sind, bleibt 
bis zur erstmaligen Wahl eines Vor-
standes des Landeselternbeirates der 
Gemeinschaftsschulen, dessen Mit-
glieder durch die Kreiselternbeiräte 
nach § 74 Abs. 2 gewählt worden 
sind, im Amt.“ 

 

e) In Absatz 10 Satz 1 werden vor den 
Worten „oder Vereine“ ein Komma 
und die Worte „,gesetzliche Kranken-
kassen“ eingefügt. 

 e)  unverändert 

f) Absatz 11 wird wie folgt geändert:  f)  unverändert 

aa) In Satz 1 und 2 wird die Jahres-
zahl „2012“ jeweils durch die Jah-
reszahl „2011“ ersetzt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Bis zum 31. Dezember 2011 fin-
det § 111 Abs. 2 Satz 2 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass sich 
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der Anspruch des Schulträgers 
gegen das Land richtet, soweit 
das Land mit einem anderen Bun-
desland einen Ausgleich der Kos-
ten des Schulbesuchs im jeweils 
anderen Bundesland unter Be-
rücksichtigung der Aufwendungen 
nach § 111 Absatz 2 Satz 2 ver-
traglich regelt.“ 

Artikel 2 
Änderung des Mitbestim-

mungsgesetzes Schleswig-
Holstein 

Artikel 2 
Änderung des Mitbestim-

mungsgesetzes Schleswig-
Holstein 

Das Mitbestimmungsgesetz Schleswig-
Holstein vom 11. Dezember 1990 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), wird wie folgt geän-
dert: 

  unverändert 

1. § 79 wird wie folgt geändert:     

a) In Absatz 1 Satz 1 werden hinter dem 
Wort „Lehrkräfte“ die Worte „ein-
schließlich der Erzieherinnen und Er-
zieher sowie der Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen“ eingefügt. 

  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Innerhalb der Stufenvertretung 
werden die Lehrkräfte an Grundschu-
len, Förderzentren, Regionalschulen 
und Gemeinschaftsschulen ohne Se-
kundarstufe II mit jeweils mindestens 
einem Sitz berücksichtigt.“ 

 

2. § 80 Abs. 1 wird wie folgt geändert:   

a) Satz 4 erhält folgende Fassung:   

„Je eine Gruppe von Lehrkräften bil-
den die Lehrkräfte an 

 

1. Grundschulen, Förderzentren, 
Hauptschulen, Realschulen, Regi-
onalschulen, Gemeinschaftsschu-
len ohne Sekundarstufe II und den 
entsprechenden organisatorischen 
Verbindungen, 

 

2. Gemeinschaftsschulen mit Se-
kundarstufe II und den entspre-
chenden organisatorischen Ver-
bindungen sowie Kooperativen 
Gesamtschulen, 
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3. Gymnasien,  

4. Berufsbildenden Schulen.“  

b) Satz 5 erhält folgende Fassung:   

„Innerhalb der Gruppe der Grund-
schulen, Förderzentren, Hauptschu-
len, Realschulen, Regionalschulen, 
Gemeinschaftsschulen ohne Sekun-
darstufe II und der entsprechenden 
organisatorischen Verbindungen wer-
den die Lehrkräfte an Grundschulen, 
Förderzentren, Regionalschulen und 
Gemeinschaftsschulen mit jeweils 
mindestens einem Sitz berücksich-
tigt.“ 

 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

  unverändert 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 
44 bis 46 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

  

(3) § 148 Abs. 11 des Schleswig-
Holsteinischen Schulgesetzes vom 24. Janu-
ar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. 

  

 


